
  

 

Die DGPPN begrüßt grundsätzlich die durch den Gesetzgeber vorgenommene kritische Bewer-

tung der Konversionstherapien. Es handelt sich um einen wichtigen Schritt in Richtung Akzep-

tanz und Schutz von unterschiedlichen sexuellen Orientierungen und geschlechtlichen Identitä-

ten als gesunde Varianten menschlicher Sexualität und Identität, die keiner Behandlung bedür-

fen. 

Zum aktuellen Gesetzesentwurf möchten wir folgende Änderungsvorschläge bzw. Anmerkungen 

machen: 

1. Da die sog. Konversionsverfahren nicht nur bei Jugendlichen, sondern auch bei Erwachse-

nen kontraindiziert sind und Schaden anrichten können, halten wir es für wichtig, diese 

sog. Verfahren nicht nur bei Jugendlichen, sondern auch bei Erwachsenen zu verbieten. 

2. Die Unterscheidung in § 2 zwischen einem Verbot unter 18 Jahren und die Einschränkung 

in § 2 Abs 2 dahingehend, dass bei ausreichender Einsichtsfähigkeit auch ab 16 Jahren 

durchgeführt werden kann, halten wir für nicht sinnvoll. Diese Regelung ist aus unserer 

Sicht wenig praktikabel und kann dahingehend interpretiert werden, dass die Verfahren 

doch nicht schädlich sein können, da sie ab 16 Jahren angewandt werden dürfen. 

3. Zu § 1 Abs 2: „Dieses Gesetz findet keine Anwendung, sofern die behandelte Person unter 

einer medizinisch anerkannten Störung der Sexualpräferenz leidet und die Behandlung hie-

rauf gerichtet ist“.  

Auch bei einer Störung der Sexualpräferenz gelten aus unserer Sicht dieselben Grundsätze 

für die sexuelle Orientierung der betroffenen Person. Auch bei Störungen der 
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Sexualpräferenz stellt die sexuelle Orientierung, ob hetero, homo oder bisexuell einen un-

veränderbaren Teil der Persönlichkeit dar. Therapien, die wie in § 1 Abs 1 ausgeführt, auf 

Veränderung oder Unterdrückung der sexuellen Orientierung oder der selbstempfunde-

nen geschlechtlichen Identität gerichtet sind, sind auch bei Störungen der Sexualpräferenz 

nicht indiziert. Eine Behandlung von Fetischismus, Voyeurismus oder auch Exhibitionismus 

durch eine Veränderung der sexuellen Orientierung erschließt sich uns nicht.  

Möglicherweise gibt es Hintergründe für die explizite Ausnahme bei Störungen der Sexual-

präferenz, die uns bisher nicht bekannt sind. Daher bitten wir um Erklärung für diesen 

Ausnahmetatbestand oder Streichung des Abs 2 in § 1. 

4. Zu § 1 (1) „Dieses Gesetz gilt für Behandlungen, die auf Veränderung oder Unterdrückung 

der sexuellen Orientierung oder der selbstempfundenen geschlechtlichen Identität gerich-

tet sind.“ 

Die in dem Gesetzesentwurf gleichermaßen abgehandelten Themen Geschlechtsinkongru-

enz und Intersexualität im Sinne der „selbstempfundenen geschlechtlichen Identität“ 

könnten aus unserer Sicht bei nicht ausreichend klarer Begründung zu Missverständnissen 

führen: Während die mit dem Gesetz adressierten Konversionsverfahren auch bei Trans-

personen und Intersexuellen nicht anzuwenden sind, sollte klargestellt werden, dass 

bspw. Hormontherapien nicht zu den Konversionsverfahren zu zählen sind und damit nicht 

unter diese Regelung fallen.  
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